
Das neue Bundesmeldegesetz ab 01.11.2015 

Mieter und Vermieter aufgepasst! 
 
Zum 01.11.2015 tritt das neue Bundesmeldegesetz (BMG) in Kraft, welches die Landesmel-
degesetze, so auch das Sächsische Meldegesetz ablöst.  
Im BMG ist geregelt, dass ab diesem Zeitpunkt bei der melderechtlichen An-, Um-, und Ab-
meldung die Vorlage einer Wohnungsgeberbestätigung zwingend notwendig ist. 
 
Grundsätzlich bleibt es auch nach der neuen Rechtslage dabei, dass derjenige, der eine Woh-
nung bezieht, sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug bei der örtlich zuständigen 
Meldebehörde anzumelden hat. Wer aus einer Wohnung auszieht und keine neue Wohnung 
im Inland bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Auszug bei der für die bis-
herige Wohnung örtlich zuständigen Meldebehörde abzumelden. Dies ist der Fall bei Wegzug 
ins Ausland, bei Übertritt in die Wohnungslosigkeit oder bei Aufgabe einer Nebenwohnung. 
 
Wohnungsgeber sind in erster Linie die Vermieter oder deren Beauftragte, z. B. Wohnungs-
verwaltungen. Wohnungsgeber können auch selbst Wohnungseigentümer sein, hier muss eine 
Eigenerklärung der meldepflichtigen Person abgegeben werden. Wohnungsgeber können aber 
auch Hauptmieter sein, die ihren Wohnraum untervermieten. 
 
Die Wohnungsgeberbestätigung (§ 19 Bundesmeldegesetz) ist von der meldepflichtigen Per-
son zum Zeitpunkt der An-, Um-, und Abmeldung zwingend vorzulegen, sonst kann der Mel-
devorgang nicht entgegengenommen und bearbeitet werden. Ein vorgelegter Mietvertrag ist 
nicht ausreichend, da er nicht die gesetzlich bestimmten Voraussetzungen erfüllt. 
 

Die Wohnungsgeberbestätigung muss folgende Angaben enthalten: 

- Name und Anschrift des Eigentümers und des Wohnungsgebers 
- Art des melderechtlichen Vorgangs mit Ein- und Auszugsdatum 
- Anschrift der Wohnung 
- Namen aller meldepflichtigen Personen, die ein- bzw. ausziehen. 

 
Das Formular „Wohnungsgeberbestätigung“ liegt in den Bürgerbüros der Gemeinde Klingen-
berg im OT Pretzschendorf bzw. im OT Höckendorf in Papierform aus.  
 
Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass die Wohnungsgeberbestätigung nur 
vom Wohnungsgeber oder einer von ihm beauftragten Person ausgestellt werden darf. Bitte 
beachten Sie, dass ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro erhoben werden kann, wenn Sie ihrer 
Mitteilungspflicht nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommen. 
 
Gemeindeverwaltung Klingenberg 


